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(54) SCHLIESSSYSTEM

(57) Ein Schließsystem umfasst ein Schloss und ei-
ne Halterung zur lösbaren Aufnahme des Schlosses, wo-
bei das Schloss einen Schlosskörper und eine Alarmein-
richtung zur Erzeugung eines Alarms umfasst, wobei das

Schloss und/oder die Halterung zumindest ein Mittel auf-
weisen bzw. aufweist, durch das die Erzeugung des
Alarms unterdrückbar ist, wenn das Schloss in der Hal-
terung aufgenommen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schließsystem mit ei-
nem Schloss und einer Halterung zur lösbaren Aufnahme
des Schlosses, wobei das Schloss einen Schlosskörper
und eine Alarmeinrichtung zur Erzeugung eines Alarms
umfasst.
[0002] Bei einem bekannten Schließsystem dieser Art
bietet die Halterung eine komfortable Möglichkeit zur
Verstauung des Schlosses während des Transports zwi-
schen verschiedenen Einsatzorten. Die Halterung kann
dazu beispielsweise am Rahmen eines Zweirads oder
an der Tür eines Containers angebracht sein.
[0003] Die Alarmeinrichtung dient dazu, bei Erken-
nung eines unbefugten Öffnungsversuchs einen Alarm
auszulösen und den Besitzer des Schlosses und/oder
sich in der Umgebung des Schlosses befindliche Perso-
nen auf einen Aufbruchsversuch aufmerksam zu ma-
chen. Typischerweise umfasst die Alarmeinrichtung ei-
nen Beschleunigungs- oder Erschütterungssensor, der
eine mit einem Aufbruchsversuch einhergehende Bewe-
gung des Schlosses detektiert und dementsprechend ei-
nen Alarm auslöst.
[0004] Insbesondere Schlösser zur Sicherung von
Zweirädern, aber auch Schlösser, die zum Versperren
von auszuliefernden Containern oder von Lastkraftwa-
gen dienen, werden während eines Transports üblicher-
weise jedoch bewegt, wobei es dann in der Regel nicht
gewünscht ist, einen Alarm aufgrund registrierter Er-
schütterungen des Schlosses auszulösen.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine
besonders einfache und komfortable Möglichkeit zur Un-
terdrückung des Alarms eines sich in einem Transport-
zustand befindlichen Schlosses zu ermöglichen.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein
Schließsystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
insbesondere dadurch, dass das Schloss und/oder die
Halterung zumindest ein Mittel aufweisen bzw. aufweist,
durch das die Erzeugung des Alarms unterdrückbar ist,
wenn das Schloss in der Halterung aufgenommen ist.
[0007] Der Erfindung liegt der allgemeine Gedanke zu-
grunde, die ohnehin vorgesehene Halterung des Schlos-
ses nicht nur zur Aufnahme des Schlosses, z.B. während
eines Transports, sondern auch zur Unterdrückung des
Alarms zu verwenden. Die Halterung erfüllt somit in vor-
teilhafter Weise eine Doppelfunktion. Indem die Erzeu-
gung des Alarms des in der Halterung aufgenommenen
Schlosses erfindungsgemäß unterdrückbar ist, muss der
Nutzer also keine zusätzlichen bewussten Handlungen
zur Unterdrückung des Alarms vornehmen, sondern le-
diglich, wie gewohnt, das Schloss in die Halterung ein-
setzen, wodurch sich der Alarm besonders einfach und
komfortabel unterdrücken lässt.
[0008] Weiterbildungen der Erfindung sind den Unter-
ansprüchen, der Beschreibung und der Zeichnung zu
entnehmen.
[0009] Das Schloss eines erfindungsgemäßen
Schließsystems kann beispielsweise als U-Bügel-

Schloss ausgebildet sein, bei dem ein starrer, U-förmiger
Bügel im Schlosskörper des Schlosses verriegelt werden
kann, um einen Gegenstand zu sichern. Ferner kann das
Schloss als Gelenk- oder Faltschloss ausgebildet sein,
das mehrere, miteinander verbundene und schwenkbare
Gelenkstäbe umfasst, wobei zumindest einer der Ge-
lenkstäbe am Schlosskörper verriegelbar ist. Es ist auch
möglich, das Schloss als Ketten- oder Seilschloss aus-
zubilden, sodass die jeweiligen Enden einer Kette oder
eines Seils am Schlosskörper verriegelbar sind.
[0010] Derartige Schlösser können beispielsweise
zum Sichern eines Zweirads verwendet werden, z.B. an
einem Fahrradständer, einem Laternenpfosten oder ei-
nem Zaun. Ferner können der Bügel, Gelenkstäbe oder
Kettenglieder des Schlosses zwischen die Speichen ei-
nes der Laufräder geführt werden, um eine Bewegung
des Laufrades zu begrenzen und das Zweirad gegen ein
unbefugtes Wegfahren zu sichern. Es ist auch möglich,
ein Zweirad mittels eines Bremsscheibenschlosses ge-
gen ein unbefugtes Wegfahren zu sichern, indem ein Si-
cherungsbügel des Schlosses eine Belüftungsöffnung
einer Bremsscheibe des Zweirads durchgreift.
[0011] Ferner kann das Schloss zum sicheren Ver-
sperren von Türen oder Kisten verwendet werden. Dazu
kann beispielsweise ein Bügel des Schlosses, z.B. eines
Hangschlosses, durch die Öse einer mit dem Rahmen
einer Tür verbundenen Überfalle geführt werden oder die
Flügel einer Doppeltür können durch das Schloss sicher
miteinander verbunden werden. Derartige Schlösser
können auch verwendet werden, um Container oder Ver-
ladeklappen von Lastkraftwagen gegen unbefugte Öff-
nungsversuche zu schützen.
[0012] Die Halterung kann so ausgebildet sein, dass
sie das aufgenommene Schloss vollständig oder teilwei-
se umschließt. Ferner kann die Halterung auch als jed-
wede sonstige Form einer Lagerung vorgesehen sein,
durch die das Schloss an zumindest einem Punkt gehal-
ten oder gestützt wird. Durch die Halterung kann somit
eine stabile Positionierung oder Verstauung des Schlos-
ses, insbesondere während eines Transports, gewähr-
leistet werden.
[0013] Die Alarmeinrichtung kann einen Beschleuni-
gungs- oder Erschütterungssensor umfassen, durch
dessen Signal der Alarm ausgelöst wird. Ein solcher Sen-
sor ermöglicht es, einen Aufbruchsversuch des Schlos-
ses zu erkennen, da bei einem solchen in der Regel Kräf-
te auf das Schloss gebracht werden, durch die das
Schloss eine Erschütterung erfährt.
[0014] Gemäß einigen Ausführungsformen umfasst
das Schloss einen mit der Alarmeinrichtung verbunde-
nen ersten Sensor, der dazu ausgebildet ist, die Aufnah-
me des Schlosses in der Halterung zu erfassen. Durch
dieses Erfassen der Aufnahme des Schlosses kann
grundsätzlich ein Transportzustand erkannt werden und
gegebenenfalls eine Unterdrückung der Erzeugung ei-
nes Alarms erfolgen.
[0015] Der erste Sensor kann an einer äußeren Ober-
fläche des Schlosskörpers angeordnet sein. Dadurch ist
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der Sensor leicht zugänglich und das Erfassen des
Schlosses in der Halterung kann auf besonders einfache
Art und Weise erfolgen, beispielsweise indem ein me-
chanischer Kontaktschalter während des Einbringens
des Schlosses in die Halterung umgeschaltet wird. Ins-
besondere kann ein solcher Kontaktschalter beim Ein-
bringen des Schlosses in die Halterung gegen eine Fe-
derspannung umgeschaltet werden, sodass der Schalter
bei einer Herausnahme des Schlosses aus der Halterung
automatisch zurückschaltet. So kann auch die Heraus-
nahme sofort erfasst und ein Alarm nicht mehr unter-
drückt werden, sodass der Nutzer auch nicht bewusst
für eine Aktivierung der Alarmeinrichtung sorgen muss.
[0016] Es kann auch vorgesehen sein, dass der erste
Sensor innerhalb des Schlosskörpers angeordnet ist,
wobei der Schlosskörper insbesondere eine Öffnung auf-
weisen kann, durch die der erste Sensor von außen zu-
gänglich ist. Der erste Sensor ist demnach von außen
nicht oder nur teilweise sichtbar und weniger direkt zu-
gänglich, wodurch das Schloss vor Manipulationsversu-
chen, die darauf abzielen, die Erzeugung eines Alarms
zu unterdrücken, geschützt ist. Ferner kann der erste
Sensor bei einer solchen Anordnung innerhalb des
Schlosskörpers auch vor sonstigen äußeren Einflüssen
bewahrt werden, die zu einem Defekt des Sensors führen
können, beispielsweise Witterungseinflüssen oder Kraft-
einwirkungen auf den Sensor aufgrund eines unkontrol-
lierten Transports oder eines unkontrollierten Einsetzens
des Schlosses in die Halterung.
[0017] Der erste Sensor kann ein mechanischer Sen-
sor, insbesondere ein mechanischer Kontaktschalter, ein
Drucksensor, ein kapazitiver Sensor, ein magnetischer
Sensor, ein induktiver Sensor oder ein optischer Sensor
sein. Die Aufnahme des Schlosses kann somit auf grund-
sätzlich beliebige Art und Weise erfasst werden, wobei
die Gestaltung des Sensors an die jeweiligen Gegeben-
heiten, insbesondere den Aufbau und den Anwendungs-
bereich des Schlosses, angepasst sein kann. Eine be-
sonders einfache Möglichkeit zum Erfassen der Aufnah-
me des Schlosses erfolgt durch einen als mechanischer
Kontaktschalter ausgebildeten Sensor.
[0018] Es ist auch möglich, den ersten Sensor als
Funkempfänger auszubilden, an den von außen ein die
Aufnahme des Schlosses in der Halterung anzeigendes
Signal übermittelt werden kann. Ein solches Signal kann
beispielsweise durch den Nutzer selbst über ein Mobil-
funkgerät übermittelt werden, sodass der Nutzer die Un-
terdrückung des Alarms prinzipiell zu jedem gewünsch-
ten Zeitpunkt anordnen kann. Zusätzlich oder alternativ
kann in der Halterung ein Element vorgesehen sein, dass
ein Funksignal aussendet, wenn das Schloss aufgenom-
men wird.
[0019] Gemäß einigen Ausbildungsformen weist die
Halterung ein Gegenelement auf, das mit dem ersten
Sensor des in der Halterung aufgenommenen Schlosses
zusammenwirkt. Das Schloss und die Halterung des
Schließsystems sind dabei derart aufeinander abge-
stimmt, dass das Gegenelement den ersten Sensor des

Schlosses bei dessen Aufnahme in der Halterung betä-
tigt und somit ein die Aufnahme übermittelndes Signal
vom Sensor ausgesandt werden kann.
[0020] Das Gegenelement kann beispielsweise als Er-
hebung ausgebildet sein, die einen mechanischen Kon-
taktschalter des Schlosses betätigt. Der Kontaktschalter
kann dabei außen an der Oberfläche des Schlosskörpers
oder innerhalb des Schlosskörpers angeordnet sein, wo-
bei die Erhebung bei einer Anordnung des Kontaktschal-
ters innerhalb des Schlosskörpers in eine Öffnung des
Schlosskörpers eingreifen kann, um den Sensor zu be-
tätigen. Es ist auch möglich, dass der erste Sensor in
anderer Form ausgebildet ist und durch die Erhebung
notwendige Mittel zur Betätigung des Sensors in dessen
Nähe gebracht werden. Beispielsweise kann der erste
Sensor als magnetischer Sensor ausgebildet sein und
die Erhebung ein magnetisches Material aufweisen, das
bei der Aufnahme des Schlosses in der Halterung in die
Nähe des Sensors gebracht wird, um ein Signal zu er-
zeugen.
[0021] Gemäß einigen Ausführungsformen ist die Alar-
meinrichtung dazu ausgebildet, die Erzeugung des
Alarms zu unterdrücken, wenn der erste Sensor die Auf-
nahme des Schlosses in der Halterung erfasst. Durch
die Aufnahme des Schlosses in der Halterung kann ein
Transportzustand signalisiert werden, in welchem die Er-
zeugung eines Alarms nicht gewünscht ist. Da während
des Transports häufig Erschütterungen auftreten, die
prinzipiell zu einem Auslösen des Alarms führen könnten,
kann eine Alarmauslösung beim Erkennen eines Trans-
portzustands durch ein Erfassen der Aufnahme des
Schlosses in der Halterung automatisch unterdrückt wer-
den.
[0022] Es kann vorgesehen sein, dass die Alarmein-
richtung ausschaltbar ist, wenn der erste Sensor die Auf-
nahme des Schlosses in der Halterung erfasst. Da die
Alarmeinrichtung üblicherweise durch eine elektrische
Energiequelle versorgt wird und gegebenenfalls eine
Übermittlung des Alarms über Funk vorgesehen ist, kann
es sich als sinnvoll erweisen, die Alarmeinrichtung zur
Vermeidung unnötigen Energieverbrauchs während des
Transports von der Energiequelle zu trennen. Durch die-
se Energieeinsparung kann das Schloss bzw. die Alar-
meinrichtung über einen insgesamt längeren Zeitraum
genutzt werden, ohne dass Unterbrechungen in der
Nutzbarkeit bedingt durch ein Aufladen oder Wechseln
der Energiequelle erforderlich sind.
[0023] Gemäß einigen Ausführungsformen umfasst
das Schloss einen mit der Alarmeinrichtung verbunde-
nen zweiten Sensor, der dazu ausgebildet ist, einen Ver-
riegelungszustand des Schlosses zu erfassen. Dabei
kann der zweite Sensor so ausgebildet sein, dass er le-
diglich eine Änderung des Verriegelungszustands er-
fasst, also ein Signal aussendet, wenn das Schloss von
einer Offenstellung in eine Geschlossenstellung und ge-
gebenenfalls umgekehrt überführt wird. Ferner kann der
zweite Sensor auch intermittierende bzw. taktweise Si-
gnale aussenden, die eine Information über den Verrie-
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gelungszustand des Schlosses übermitteln, wobei ins-
besondere auch der Zeitpunkt, zu dem ein Signal aus-
gesandt wird, erfasst werden kann.
[0024] Es kann vorgesehen sein, dass die Erzeugung
des Alarms nur bei einer vorbestimmten zeitlichen Kor-
relation zwischen den Signalen des ersten Sensors und
des zweiten Sensors unterdrückbar ist und/oder dass die
Alarmeinrichtung bei einer vorbestimmten zeitlichen Kor-
relation zwischen den Signalen des ersten Sensors und
des zweiten Sensors ausschaltbar ist. Durch die Über-
prüfung einer solchen zeitlichen Korrelation kann sicher-
gestellt werden, dass das Schloss tatsächlich in einen
Transportzustand überführt wurde und das Signal des
ersten Sensors nicht aufgrund eines Manipulationsver-
suchs ausgelöst wurde, bei dem die Erzeugung des
Alarms durch ein scheinbares Erfassen der Aufnahme
des Schlosses in der Halterung unterdrückt werden soll.
[0025] Da das vom zweiten Sensor erfasste Verriegeln
des Schlosses nur vom Besitzer vorgenommen wird,
kann ein Transportzustand und damit eine gewünschte
Unterdrückung des Alarms angezeigt werden, indem das
Schloss innerhalb eines vorbestimmten Zeitraums nach
dem Überführen in den Verriegelungszustand in die für
den Transport vorgesehene Halterung eingesetzt wird.
Der Transportzustand kann demnach dadurch erkannt
werden, dass die vom ersten Sensor erfasste Aufnahme
des Schlosses in der vorgesehenen Halterung in zeitli-
cher Nähe zu einem vorhergehenden, vom zweiten Sen-
sor erfassten Verriegeln des Schlosses erfolgt.
[0026] Dazu kann der zweite Sensor, wie vorstehend
erwähnt, eine Änderung des Verriegelungszustands er-
fassen und ein dementsprechendes Signal aussenden
oder den Verriegelungszustand in definierten Zeitab-
ständen überprüfen, wobei sowohl die Information über
den Verriegelungszustand als auch der Zeitpunkt der Ab-
frage erfasst werden. Auch bei einer solchen dauerhaften
Überprüfung des Verriegelungszustands kann so der
Zeitpunkt des Verriegelns ermittelt und mit einem nach-
folgenden Einsetzen des Schlosses in die Halterung in
Verbindung gesetzt werden.
[0027] Um die vorbestimmte zeitliche Korrelation zu
überprüfen, können die beiden Sensorsignale von einer
Auswertelogik ausgewertet werden, die beispielsweise
als ein Modul der Alarmeinrichtung, z.B. als Software-
modul, oder als ein gesondertes und mit der Alarmein-
richtung verbundenes Bauteil ausgebildet sein kann.
Ferner kann die Auswertelogik dazu ausgebildet sein,
aufgrund der ausgewerteten Signale die Unterdrückung
des Alarms vorzunehmen bzw. die Alarmeinrichtung da-
hingehend anzusteuern. Indem insbesondere die Alar-
meinrichtung beim Vorliegen einer vorbestimmten zeitli-
chen Korrelation der beiden Sensorsignale ausschaltbar
ist, kann wiederum eine Energieeinsparung und eine un-
unterbrochene Nutzbarkeit des Schlosses über einen
längeren Zeitraum erreicht werden.
[0028] Gemäß einigen Ausführungsformen ist die Er-
zeugung des Alarms nur dann unterdrückbar, wenn ein
Signal des ersten Sensors innerhalb eines vorgegebe-

nen oder vorgebbaren Zeitraums auf ein Signal des zwei-
ten Sensors folgt. Eine derartige zeitliche Korrelation
trägt der Kennzeichnung des Transportzustands durch
ein Erfassen der Aufnahme des Schlosses in der Halte-
rung in zeitlicher Nähe zu einem vorhergehenden Ver-
riegeln des Schlosses Rechnung. Die Dauer eines sol-
chen Zeitfensters, in welchem die Aufnahme des Schlos-
ses auf ein Verriegeln folgen kann, um den Transportzu-
stand zu kennzeichnen, kann beispielsweise 10 s betra-
gen. Das Zeitfenster kann jedoch auch vom Nutzer vor-
gebbar sein, um an dessen Anforderungen, beispiels-
weise hinsichtlich des Abstands des Einsatzortes des
Schlosses von der Halterung, angepasst werden zu kön-
nen.
[0029] Die Erfindung wird im Folgenden rein beispiel-
haft anhand einer möglichen Ausführungsform unter Be-
zugnahme auf die beigefügte Zeichnung beschrieben.
Es zeigt:

Fig. 1 eine konzeptionelle Darstellung des erfin-
dungsgemäßen Schließsystems.

[0030] Fig. 1 zeigt ein Schließsystem 11, das ein
Schloss 13 umfasst, welches in einer zugehörigen Hal-
terung 15 aufgenommen ist. Das Schloss 13 ist hier als
U-Bügel-Schloss ausgebildet und weist einen im We-
sentlichen U-förmigen Bügel 33 auf, der am Schlosskör-
per 17 verriegelbar ist. Ein solches U-Bügel-Schloss stellt
dabei lediglich eine mögliche Ausführungsform des
Schlosses 13 dar, wobei insbesondere auch Ausbildun-
gen als Ketten-, Seil-, Falt- oder Bremsscheibenschloss
möglich sind. Die Halterung 15 ist hier derart ausgebildet,
dass das aufgenommene Schloss 13 von dieser an ei-
nem unteren Abschnitt sowie seitlich gestützt ist, wobei
die Halterung 15 auch an anderen Punkten des Schlos-
ses 13 zu dessen Stützung bzw. Lagerung angreifend
vorgesehen sein kann.
[0031] Innerhalb des Schlosskörpers 17 sind ein erster
Sensor 21 zum Erfassen der Aufnahme des Schlosses
13 in der Halterung 15 und ein zweiter Sensor 29 zum
Erfassen eines Verriegelungszustands angeordnet. Die
Sensoren 21, 29 können an beliebigen Orten innerhalb
des Schlosskörpers 17 oder auch an dessen äußerer
Oberfläche 25 angeordnet sein.
[0032] Die Sensoren 21, 29 sind mit einer Auswertelo-
gik 31 verbunden, welche die Signale der Sensoren 21,
29 auswertet und verarbeitet und welche mit einer Alar-
meinrichtung 19 verbunden ist. Die Auswertelogik 31
kann, wie hier gezeigt, von der Alarmeinrichtung 19 bau-
lich getrennt angeordnet, oder auch als Softwaremodul
direkt in die Alarmeinrichtung 19 integriert sein.
[0033] Mittels der Alarmeinrichtung 19 kann ein Alarm
ausgelöst werden, wenn ein Versuch, das Schloss 13
aufzubrechen, erkannt wird. Dazu kann die Alarmeinrich-
tung 19 beispielsweise einen nicht gezeigten Beschleu-
nigungs- oder Erschütterungssensor umfassen, auf-
grund dessen Signals ein Alarm erzeugt wird, wenn bei
einem Aufbruchsversuch Kräfte auf das Schloss 13 auf-
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gebracht werden und das Schloss 13 eine Erschütterung
erfährt. Derartige Erschütterungen können jedoch auch
bei einem Transport des Schlosses 13 auftreten, wobei
dann in der Regel keine Auslösung des Alarms durch die
Alarmeinrichtung 19 gewünscht ist. Dazu ist der Alarm
unterdrückbar, wenn das Schloss 13 in der Halterung 15
aufgenommen ist.
[0034] Die Halterung 15 weist zu diesem Zweck eine
Erhebung 23 auf, die in eine Öffnung 27 des Schlosskör-
pers 17 des eingesetzten Schlosses 13 eingreift und mit
dem ersten Sensor 21 zusammenwirkt, um die Aufnah-
me des Schlosses 13 in der Halterung 15 zu detektieren.
Dabei kann der erste Sensor 21 beispielsweise als me-
chanischer Kontaktschalter ausgebildet sein, der durch
die Erhebung 23 der Halterung 15 betätigt wird.
[0035] Es ist jedoch auch möglich, einen ersten Sensor
21 anderer Art vorzusehen und durch die Erhebung 23
Mittel in die Nähe des ersten Sensors 21 zu bringen, um
diesen zu betätigen. Beispielsweise kann die Erhebung
23 ein magnetisches Material aufweisen, das durch die
Öffnung 27 des Schlosskörpers 17 in die Nähe eines
magnetischen ersten Sensors 21 gebracht wird. Ferner
kann auch ein nicht als Erhebung ausgebildetes Gegen-
element 23 an der Halterung 15 vorgesehen sein, das
mit dem ersten Sensor 21 zusammenwirkt, um die Auf-
nahme des Schlosses 13 in der Halterung 15 zu signa-
lisieren. Beispielsweise kann mittels eines Gegenele-
ments 23 während der Aufnahme des Schlosses 13 ein
Funksignal erzeugt werden, welches von einem als
Funkempfänger ausgebildeten ersten Sensor 21 emp-
fangen wird.
[0036] Durch das Zusammenwirken zwischen der Er-
hebung 23 und dem ersten Sensor 21 wird die Aufnahme
des Schlosses 13 in der Halterung 15 signalisiert und
vom ersten Sensor 21 erfasst. Die mit dem ersten Sensor
21 verbundene Auswertelogik 31 empfängt und verar-
beitet ein die Aufnahme des Schlosses 13 in der Halte-
rung 15 anzeigendes Signal des ersten Sensors 21 und
bewirkt, dass die Erzeugung eines Alarms durch die Alar-
meinrichtung 19 unterdrückt wird. Auf diese Weise kann
die Ausgabe eines unerwünschten Alarms während ei-
nes Transports, bei dem sich das Schloss 13 in der Hal-
terung 15 befindet, in komfortabler Weise verhindert wer-
den, ohne dass der Nutzer weitere Schritte als das ge-
wöhnliche Einsetzen des Schlosses 13 in die Halterung
15 vornehmen muss. Beispielsweise kann die Alarmein-
richtung 19 durch ein die Aufnahme des Schlosses 13 in
der Halterung 15 anzeigendes Signal des ersten Sensors
21 ausgeschaltet werden, um einen unnötigen Energie-
verbrauch durch die Alarmeinrichtung 19 zu vermeiden,
wenn kein Alarm erzeugt werden soll.
[0037] Indem die Auswertelogik 31 auch mit dem zwei-
ten Sensor 29 verbunden ist, der einen Verriegelungs-
zustand des Schlosses 13 erfasst, kann verifiziert wer-
den, dass das Schloss 13 tatsächlich zum Zweck eines
Transports in die Halterung 15 eingesetzt wurde, und die
Erzeugung des Alarms durch die Alarmeinrichtung 19
entsprechend unterdrückt werden. Indem die Auswer-

telogik 31 dazu ausgebildet ist, die Erzeugung des
Alarms nur dann zu unterdrücken, wenn zwischen den
Signalen der Sensoren 21 und 29 eine vorbestimmte zeit-
liche Korrelation besteht, kann unbefugten Manipulati-
onsversuchen, die auf eine Alarmunterdrückung abzie-
len, besonders wirksam entgegengewirkt werden,
[0038] Da ein Verriegeln des Schlosses 13 nur durch
den Besitzer möglich ist, kann sich ein Transportzustand
dadurch auszeichnen, dass auf ein Verriegeln des
Schlosses 13 innerhalb eines vorbestimmten Zeitraums
ein Einsetzen des Schlosses 13 in die Halterung 15 folgt.
Der Transportzustand kann somit erkannt werden, wenn
die Auswertelogik 31 ein Signal des zweiten Sensors 29
erfasst, auf das innerhalb eines vorgegebenen oder vor-
gebbaren Zeitraums ein Signal des ersten Sensors 21
folgt. Beispielsweise kann ein Transportzustand dadurch
definiert sein, dass das Schloss 13 nach einem Verrie-
geln innerhalb von 10 s in die Halterung 15 eingesetzt
bzw. von dieser aufgenommen wird.
[0039] Durch die Überprüfung einer solchen vorbe-
stimmten zeitlichen Korrelation der Signale des ersten
Sensors 21 und des zweiten Sensors 29 kann Manipu-
lationsversuchen, die darauf abzielen, die Erzeugung
des Alarms zu unterdrücken, indem eine Aufnahme des
Schlosses 13 in der Halterung 15 durch eine Betätigung
des ersten Sensors 21 vorgetäuscht wird, entgegenge-
wirkt werden. Da bei solchen Manipulationsversuchen
das Schloss 13 in der Regel bereits über einen längeren
Zeitraum verriegelt ist, folgt das Signal des ersten Sen-
sors 21 folglich nicht in zeitlicher Nähe auf das Verriegeln
des Schlosses 13, sodass nicht die vorbestimmte zeitli-
che Korrelation zwischen einem Signal des erstens Sen-
sors 21 und einem Signal des zweiten Sensors 29 be-
steht. In einem solchen Fall wird die Erzeugung des
Alarms entsprechend nicht unterdrückt, sodass auch
Aufbruchsversuche durch Personen, die über die Bau-
weise und Funktionalität des Schlosses 13 informiert
sind, erschwert werden.
[0040] Während das Schloss 13 durch die Kombinati-
on aus erstem Sensor 21, zweitem Sensor 23 und Aus-
wertelogik 31 in besonderer Weise vor Manipulations-
versuchen geschützt ist, ist es grundsätzlich auch mög-
lich, die Unterdrückung des Alarms eines in einer Halte-
rung 15 aufgenommenen Schlosses 13 direkt bei Aus-
gabe eines Signals des die Aufnahme erfassenden ers-
ten Sensors 21 vorzunehmen, d.h. ohne die Berücksich-
tigung eines Signals eines zweiten Sensors 29, der den
Verriegelungszustand des Schlosses 13 detektiert, so-
dass ein solcher zweiter Sensor 29 nicht zwangsläufig
vorgesehen sein muss.

Bezugszeichenliste

[0041]

11 Schließsystem
13 Schloss
15 Halterung
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17 Schlosskörper
19 Alarmeinrichtung
21 erster Sensor
23 Gegenelement
25 Oberfläche
27 Öffnung
29 zweiter Sensor
31 Auswertelogik
33 Schlossbügel

Patentansprüche

1. Schließsystem (11) mit einem Schloss (13) und einer
Halterung (15) zur lösbaren Aufnahme des Schlos-
ses (13), wobei das Schloss (13) einen Schlosskör-
per (17) und eine Alarmeinrichtung (19) zur Erzeu-
gung eines Alarms umfasst, und
wobei das Schloss (13) und/oder die Halterung (15)
zumindest ein Mittel aufweisen bzw. aufweist, durch
das die Erzeugung des Alarms unterdrückbar ist,
wenn das Schloss (13) in der Halterung (15) aufge-
nommen ist.

2. Schließsystem (11) nach Anspruch 1,
wobei das Schloss (13) einen mit der Alarmeinrich-
tung (19) verbundenen ersten Sensor (21) umfasst,
der dazu ausgebildet ist, die Aufnahme des Schlos-
ses (13) in der Halterung (15) zu erfassen.

3. Schließsystem (11) nach Anspruch 2,
wobei der erste Sensor (21) an einer äußeren Ober-
fläche (25) des Schlosskörpers (17) angeordnet ist.

4. Schließsystem (11) nach Anspruch 2 oder 3,
wobei der erste Sensor (21) innerhalb des Schloss-
körpers (17) angeordnet ist, insbesondere wobei der
Schlosskörper (17) eine Öffnung (27) aufweist,
durch die der erste Sensor (21) von außen zugäng-
lich ist.

5. Schließsystem (11) nach einem der Ansprüche 2 bis
4,
wobei der erste Sensor (21) ein mechanischer Sen-
sor, insbesondere ein mechanischer Kontaktschal-
ter, ein Drucksensor, ein kapazitiver Sensor, ein ma-
gnetischer Sensor, ein induktiver Sensor oder ein
optischer Sensor ist.

6. Schließsystem (11) nach einem der Ansprüche 2 bis
5,
wobei die Halterung (15) ein Gegenelement (23) auf-
weist, das mit dem ersten Sensor (21) des in der
Halterung (15) aufgenommenen Schlosses (13) zu-
sammenwirkt.

7. Schließsystem (11) nach einem der Ansprüche 2 bis
6,

wobei die Alarmeinrichtung (19) dazu ausgebildet
ist, die Erzeugung des Alarms zu unterdrücken,
wenn der erste Sensor (21) die Aufnahme des
Schlosses (13) in der Halterung (15) erfasst.

8. Schließsystem (11) nach einem der Ansprüche 2 bis
7,
wobei die Alarmeinrichtung (19) ausschaltbar ist,
wenn der erste Sensor (21) die Aufnahme des
Schlosses (13) in der Halterung (15) erfasst.

9. Schließsystem (11) nach einem der Ansprüche 2 bis
8,
wobei das Schloss (13) einen mit der Alarmeinrich-
tung (19) verbundenen zweiten Sensor (29) umfasst,
der dazu ausgebildet ist, einen Verriegelungszu-
stand des Schlosses (13) zu erfassen.

10. Schließsystem (11) nach einem der Ansprüche 2 bis
9,
wobei die Erzeugung des Alarms nur bei einer vor-
bestimmten zeitlichen Korrelation zwischen den Si-
gnalen des ersten Sensors (21) und des zweiten
Sensors (29) unterdrückbar ist und/oder wobei die
Alarmeinrichtung (19) bei einer vorbestimmten zeit-
lichen Korrelation zwischen den Signalen des ersten
Sensors (21) und des zweiten Sensors (29) aus-
schaltbar ist.

11. Schließsystem (11) nach einem der Ansprüche 2 bis
10,
wobei die Erzeugung des Alarms nur dann unter-
drückbar ist, wenn ein Signal des ersten Sensors
(21) innerhalb eines vorgegebenen oder vorgebba-
ren Zeitraums auf ein Signal des zweiten Sensors
(29) folgt.
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